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Erwägungen

E. 1
a) Mit Urteil vom 21. August 2018 erteilte das Bezirksgericht Affol- tern (Vorinstanz) der
Gesuchstellerin in der Betreibung Nr. … des Betreibungs- amts C._____ ZH
(Zahlungsbefehl vom 13. Dezember 2017) – gestützt auf ein Scheidungsurteil vom 22.
November 2010 für bevorschusste Unterhaltsbeiträge – definitive Rechtsöffnung für Fr.
21'573.-- nebst 5% Zins seit 13. Dezember 2017 und berechtigte die Gesuchstellerin, von
den Zahlungen des Gesuchsgegners die Betreibungskosten vorab zu erheben; die
Kostenfolgen wurden zu Lasten des Gesuchsgegners geregelt (Urk. 32 = Urk. 40). b)
Hiergegen hat der Gesuchsgegner am 19. November 2018 fristgerecht (Urk. 35)
Beschwerde erhoben und stellt die Beschwerdeanträge (Urk. 39 S. 2): "1) Die Entscheidung
des BG Affoltern sei aufzuheben. 2) Es sei die Verhandlung nochmals neu anzusetzen und
die Vorinstanz anzuweisen die Terminierung korrekt und einwandfrei anzusetzen. 3) Es sei
dem Antragsteller das rechtliche Gehör zu gewähren, so dass er an der Verhandlung
teilnehmen kann. 4) Es sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, so dass Rechtskraft erst
dann eintritt, wenn ein neuer Entscheid nach einer neuen Verhandlung, unter Beteiligung
des Betroffenen, vorliegt." c) Mit Verfügung vom 22. November 2018 wurde dem
Gesuchsgegner Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses von Fr. 750.-- angesetzt
(Urk. 44). Mit Eingabe vom 10. Dezember 2018 ersuchte der Gesuchsgegner um
Erstreckung der (gleichentags ablaufenden; vgl. ES bei Urk. 44) Frist um 30 Tage (Urk.
46). Dem Gesuch wurde entsprochen und die Frist wurde letztmals bis am 9. Januar 2019
erstreckt (Urk. 46). Mit Eingabe vom 9. Januar 2019 ersuchte der Gesuchsgegner erneut um
eine Erstreckung der Frist um 30 Tage (Urk. 47). Mit Verfügung vom 14. Januar 2019
wurde dieses Fristerstreckungsgesuch abgewie- sen (da die Frist bereits "letztmals"
erstreckt worden war) und wurde dem Ge- suchsgegner eine nicht erstreckbare Nachfrist
von 10 Tagen zur Leistung des Ge- richtskostenvorschusses angesetzt (Urk. 48). Der
Gesuchsgegner hat diese Ver- fügung nicht abgeholt (Urk. 49). Da er mit einer Zustellung
rechnen musste (und die Verfügung vom 14. Januar 2019 an die gleiche Adresse wie die –
entgegen-

- 3 - genommene – Verfügung vom 22. November 2018 versandt wurde), gilt sie als am 22.
Januar 2019 zugestellt (vgl. Track&Trace bei Urk. 49). Der Gesuchsgeg- ner hat den
Kostenvorschuss auch innert der am 1. Februar 2019 abgelaufenen Nachfrist nicht bezahlt.
Wie in den Verfügungen vom 22. November 2018 und 14. Januar 2019 angedroht, ist daher
auf die Beschwerde des Gesuchsgegners nicht einzutreten (Art. 101 Abs. 3, Art. 59 Abs. 1
und Abs. 2 lit. f ZPO). d) Bei dieser Sachlage wird das Gesuch um Erteilung der
aufschiebenden Wirkung obsolet.

E. 2



a) Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 21'573.--. Die zweitinstanzliche
Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr.
400.-- festzusetzen. b) Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss
dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c) Für das Beschwerdeverfahren
sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Gesuchsgegner zufolge seines
Unterliegens, der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95
Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen:
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